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Antrag zur Änderung des Kommunalprüfungsgesetzes M-V; Städte- und Ge-
meindetag spricht sich gegen Abschaffung von Erleichterungen und Standar-
derhöhungen ohne Kompensation aus 
 
Der Finanzausschuss des Landtages hat am 23.5.2017 eine öffentliche Anhörung 
zum Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und CDU „Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung des Kommunalprüfungsgesetzes“ (KPG) (Landtagsdrucksache 7/413) 
durchgeführt.  
 
Der Städte- und Gemeindetag hat in seinem Beitrag  
 
1. darauf hingewiesen, dass die Transparenz bei den Erbringern sozialer Leistungen 
erhöht werden sollte. Schließlich handelt es sich häufig um die Verwendung öffentli-
cher Gelder von Land und Kommunen. Lücken bei der Prüfung darf es nicht geben, 
in dem man sich einfach auf Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse zurückziehen 
kann. Der Gesetzgeber wollte mehr Wirtschaftlichkeit bei sozialen Diensten. Die Fol-
ge sind Konzernstrukturen auf der Seite der Anbieter. Die Prüfungen in den Fachäm-
tern und der Rechnungsprüfung müssen dem folgen, bzw. folgen können.  
 
2. hinterfragt, ob die geplante Änderung des KPG für die Zielsetzung die geeignetste 
Lösung ist. Besser wäre es, die Auskunftspflichten der Leistungserbringer gegenüber 
den Leistungsträgern und die Prüfungsrechte in den entsprechenden speziellen ge-
setzlichen Grundlagen (z.B. KiföG M-V, AG SGB XII M-V) besser auszugestalten. 
Bislang kann sich bei vertraglicher Regelung eine Partei durch fehlendes Einver-
ständnis entziehen. 
 
3. darauf hingewiesen, dass die begrenzten personellen Kapazitäten bei den städti-
schen und gemeindlichen Rechnungsprüfungsämtern und den kommunalen Leis-
tungsträgern beachtet werden. Die Prüfung der Wohlfahrtsverbände an sich fällt nicht 
in den Aufgabenbereich der kommunalen Rechnungsprüfungsämter. Dazu müsste 
ggfls. das Landesrechnungshofgesetz M-V ergänzt werden. 
 
4. kritisiert, dass mit dem vorliegenden Gesetzentwurf bei dieser Gelegenheit Erleich-
terungen für die Kommunen abgeschafft werden sollen und Standarderhöhungen 
vorgenommen werden, ohne einen entsprechenden Ausgleich dafür für die Kommu-
nen vorzusehen. Das betrifft bei kleineren Kommunen und weniger bedeutenden 
kommunalen „Wirtschaftsbetrieben“ die Möglichkeit der Befreiung von der Jahresab-
schlussprüfung und der zusammenhängenden Prüfung für mehrere Jahre (z.B. klei-
nere Bauhöfe, kommunale Campingplätze und Badestellen). Das würde für den länd-
lichen Raum einen höheren unnötigen Bürokratieaufwand bedeuten und geht an der 
eigentlichen Zielstellung des Entwurfs vorbei. Zudem sollen Städte künftig immer 
mind. zwei Bedienstete im Rechnungsprüfungsamt vorgehalten werden. 
Der Städte- und Gemeindetag vermisst weitere Erleichterungen bei den organisati-
onsrechtlichen Vorschriften zur Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit im 
Bereich der örtlichen kommunalen Rechnungsprüfung. Die Formulierung „Bedienste-
ter“ ist zu unbestimmt. Wenn damit auch Beschäftigte im Angestelltenstatus gemeint 
sein sollen, müsste dies deutlicher formuliert werden.  
 



 

5. darauf verwiesen, dass diese Dinge im vorparlamentarischen Anhörungsverfahren 
hätten gut geklärt werden können, wenn der Änderungsentwurf des Gesetzes durch 
die Landesregierung eingebracht worden wäre. 
 
(StGT M-V 6/2017)  
 
Schlagworte:  Kommunalprüfungsgesetz, Rechnungsprüfung, Wohlfahrtsverbände 
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